
 
 
 
 
  
Zwischenprüfung Fachkraft für Veranstaltungstechnik: Sicherheitsunterweisung 
 
Name, Vorname:  Prüfungsnummer: 
   

   
Allgemein: 
Zum Schutz gegen elektrischen Schlag bei der Inbetriebnahme, Fehlersuche und Messung an unter Spannung stehenden 
Anlagen und Betriebsmitteln ist jeder Prüfling vor Beginn der Prüfung vom Ausbildungsbetrieb in die Gefahren zu 
unterweisen. 
Zur Dokumentation der Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes Formular oder dieses verwendet werden. Die 
Sicherheitsunterweisung darf nicht länger als sechs Wochen zurückliegen 
   
Inhalt der Unterweisung in Stichworten:   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich den Prüfling über die Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen 
und Betriebsmitteln in Kenntnis gesetzt habe und dieser seine Befähigung in der Praxis nachgewiesen hat. 
   
Ort, Datum:  Stempel, Unterschrift des Unterweisenden: 
   

   

  

   
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich von den geltenden Vorschriften Kenntnis genommen habe und dass in 
die Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln unterwiesen wurde. Die Vorschriften werde ich 
beachten und einhalten. 
   
Ort, Datum:  Unterschrift des Prüfungsteilnehmer: 
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Datenschutz: 
 
Änderung der Rechtslage zum Datenschutz ab dem 25.05.2018. 
 
Bitte nehmen Sie die zu diesem Formular gehörige Datenschutzinformation nach Datenschutzgrundverordnung 
zur Kenntnis. Bestätigen Sie diese Kenntnisnahme/Einwilligung bitte durch Ihre Unterschrift. Anderenfalls darf 
eine Bearbeitung des Formulars durch die IHK Dresden nicht erfolgen. 
 
Die IHK Dresden ist für die Durchführung von Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung zuständig. Die Ermächtigung zur 
Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ergibt sich aus Art. 6 Abs.1 Buchstabe e DSGVO. 
 
Prüfungsergebnisse aus der beruflichen Bildung und der Fachkunde werden 50 Jahre aufbewahrt, da über die Zeit des 
gesamten Erwerbslebens die Möglichkeit der Ausstellung einer Zeugniszweitschrift gewahrt werden muss. 
Prüfungsunterlagen werden hingegen ein Jahr nach Erlangen der rechtlichen Bestandkraft des Ergebnisses vernichtet. 
 
Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). Sollten Sie davon Gebrauch machen, prüft 
die IHK, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Hinweis: Die zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben 
notwendigen Daten können in der Regel nicht vor Ablauf der Speicherfrist gelöscht werden. 
 
Die umfassende Datenschutzerklärung der IHK Dresden finden Sie unter https://www.dresden.ihk.de/datenschutz. 
Den Widerspruch können Sie durch Nutzung des Widerspruchsformulars auf der Webseite, schriftlich bei der IHK  
widerspruch@dresden.ihk.de einlegen. 
   
Ort, Datum:  Unterschrift des Prüfungsteilnehmers: 
   

   
Ort, Datum:  Unterschrift des Unterweisenden 
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